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Planfeststellungsabschnitt PFA 1.5, Neubau einer 4-
gleisigen Eisenbahnbrücke über den Neckar 

FFH-Vorprüfung für das FF.H-Gebiet „Stuttgarter Bucht" 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 
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In Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG des Rats vom 21.03.1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, FFH
RL) und der Richtlinie 79/409/EWG des Rats vom 02.04.1979 über die Erhaltung der wild 
lebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie, VRL) soll ein europäisches, ökologisches und 
kohärentes Netz besonderer Schutzgebiete mit dem Namen „NATURA 2000" aufgebaut und 
dauerhaft gesichert werden. · · 

Nach § 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Art. 6 FFH-RL sind Projekte hinsichtlich 
ihrer bau-, anlage- und betriebsbedingten Verträglichkeit gegenüber den Erhaltungszieleri 
Europäischer Schutzgebiete zu überprüfen (sog. Verträglichkeitsprüfung). Eine 
Verträglichkeitsprüfung gliedert sich in drei Schritte: FFH-Vorprüfung, eigentliche 
Verträglichkeitsprüfung und das Abweichungsverfahren. 

Im Rahmen der Vorprüfung ist zunächst eine Prognose abzugeben, ob und, wenn ja, welche 
NATURA-2000-Gebiete in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteilen durch das betrachtete ProjekUden betrachteten Plan einzeln oder im 
Zusammenwirken mit anderen Planungen und Projekten erheblich beeinträchtigt werden 
könnten. Hinsichtlich diese Gebiet ist sodann eine FFH-Vorprüfung durchzuführen. Ergibt diese 
FFH-Vorprüfung, dass erhebliche Beeinträchtigungen von NATURA-2000-Gebieten: nicht 
offensichtlich auszuschließen sind, ist nachfolgend eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich, 
in deren Rahmen die Besorgnis einer erheblichen Beeinträchtigung im Sinne eines 
Gegenbeweises widerlegt werden kann. Dabei ist allerdings nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts jenseits gewisser Bagatellschwellen grundsätzlich jede 
Beeinträchtigung eines Erhaltungsziels erheblich. Etwa verbleibende Zweifel gehen zu Lasten 
des Vorhabenträgers. Projekte, die in diesem Sinne zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
jeweils geschützten Anhang II-Arten oder Anhang 1-Lebensraumtypen FFH-Richtlinie 

(92/43/EWG) bzw. Arten des Anhangs I Vogelschutz-richtlinie (79/409/EWG) führen und damit 
den Erhaltungszielen widersprechen, sind gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässig. Solchen 
Vorhaben kann nur noch im Wege der Abweichungsprüfung nach § 34 Abs. 3 - 5 BNatSchG zur 
Zulässigkeit verholfen werden. Dazu bedarf es mindestens des Vorliegens zwingender Gründe 
des überwiegenden öffentlichen Interesses, des Fehlens weniger beeinträchtigender zumutbarer 
Alternativen und der Sicherung der globalen Kohärenz des Netzes NATURA 2000. 

Beeinträchtigt ein Projekt oder Plan in dem Gebiet vorhandene prioritäre Lebensraumtypen oder 
prioritäre Arten, können als zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses nur 
solche im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit 
einschließlich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder den 
maßgeblichen günstigen Auswirkungen des Projektes oder des Planes auf die Umwelt geltend 
gemacht werden. Andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses können 
nur berücksichtigt werden, wenn zuvor über das BMU eine Stellungnahme der EU-Kommission 
eingeholt worden ist(§ 34 Abs. 4 BNatSchG). 

Im Übrigen sind prioritäre Lebensraumtypen und Arten aber nicht anders zu behandeln als nicht
prioritäre Lebensraumtypen und Arten, insbesondere liegt bei prioritären Lebensraumtypen und 
Arten nicht etwa die Erheblichkeitsschwelle niedriger (s. VGH Baden-Württemberg, Urt. vom 
20.7.2011, Az.: 10 S 2102/09, Juris, Rn. 332). Die Unterscheidung wird im Einklang mit Art. 6 der 
FFH-Richtlinie erst auf der Ebene der Abweichungsprüfung wirksam. 

Auf Grund der unmittelbaren Nähe des Vorhabens zur Teilfläche „Rosensteinpark" des FFH
Gebietes „Stuttgarter Bucht" (DE 7220-341) wird hinsichtlich dieses Schutzgebiets eine FFH
Vorprüfung vorgenommen. 

Insbesondere ist zu prüfen, ob die außerhalb des FFH-Gebietes geplante Beseitigung des 
Baumes 264 erhebliche Auswirkungen auf das Schutzziel „Juchtenkäfer'' im FFH-Gebiet haben 
kann. 
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2 Beschreibung des Schutzgebietes und seiner Erhaltungsziele 

2.1 Beschreibung des Schutzgebietes 
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Das EU-Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Stuttgarter Bucht" (DE 7220-341) liegt im 
Verwaltungsgebiet Stuttgart (100%) und umfasst eine Fläche von ca. 559 ha. Es ist 
gekennzeichnet durch Laub-, Nadel- und Mischwaldbestände im Ballungsraum Stuttgart, 
extensive Streuobstwiesen im Übergang zum Wald sowie durch ein ausgedehntes Parkgelände 
mit landschaftsprägenden alten Laubbäumen inmitten von Stuttgart. 

Nach Auskunft des Regierungspräsidiums Stuttgart (mündl. Mitt. 29.10.2014) wird das FFH
Gebiet „Stuttgarter Bucht" zurzeit mit dem FFH-Gebiet „Glemswald" (DE 7320-341) zu einem 
neuen FFH-Gebiet „Glemswald und Stuttgarter Bucht" zusammengelegt. Ein aktualisierter 

· Standard-Datenbogen ist jedoch mit Stand 04.02.2015 noch nicht verfügbar. Das neue FFH
Gebiet wird 31 Teilflächen haben, die im Umfeld von Stuttgart verteilt sind (vgl. Abbildung 1 ). 

Das FFH-Gebiet beinhaltet fünf Lebensräume nach Anhang I sowie zwei Käfer- (Hirsch- bzw. 
Juchtenkäfer) und eine Pflanzenart (Grünes Besenmoos) des Anhang II der FFH-RL (Quelle: 
Standarddatenbogen}, wobei dem Juchtenkäfer als Anhang IV-Art und prioritäre Art des Anhangs 
II besondere Bedeutung zukommt. 

Ein Teil des Schutzgebietes umgreift die Anlage des Rosensteinparks in Stuttgart, Bad Cannstatt 
(vgl. Abbildung 2). 

Der Rosensteinpark gilt als der bedeutendste Landschaftspark Südwestdeutschlands,· eine der 
letzten klassischen „englischen" Gartenanlagen, die nach dem Vorbild der Natur gestaltet 
wurden. Er wurde in den Jahren nach 1824-1840 auf Anordnung des Königs Wilhelm nach 
Plänen des Hofgärtners Johann Bosch auf dem ehemaligen Kahlenstein angelegt. Die 
Altersstruktur in der seit 1840 bestehenden Parkanlage setzt sich aus einigen ca. 150-170 Jahre 
alten Bäumen (z.B. Platanen), einem Drittel etwa 100-jährigen Gehölzen (z.B. Schwarznüsse), 
einem Drittel ca. 50-80-jährigen Gehölzen (z. T. mehrstämmiger und zurück geschnittener 
Wildwuchs} und einem Rest aus nachgepflanzten ca. 10-15 Jahre alten Jungbäumen zusammen. 
Insgesamt stellt sich der Bestand in einer inhomogenen Altersstruktur dar, was sowohl der 
Entwicklung der Parkanlage, als auch der Faunen"tradition, so auch des Juchtenkäfers, sehr 
zuträglich ist. 

2.2 Beschreibung der Erhaltungsziele 
Im Standarddatenbogen werden fünf Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL genannt (Tabelle 
1 ). Davon ist im Teilgebiet „Rosensteinpark" ausschließlich der Typ „Magere Flachland
Mähwiesen" (6510) vertreten. Aufgrund der schlechten Datenlage stehen keine umfassenden 
Informationen zu Vorkommen und Ausprägung der LRT im FFH-Gebiet „Stuttgarter Bucht" zur 
Verfügung. Die Bestandsgröße des LRT 6510 „Magere Flachlandmähwiesen" im gesamten FFH
Gebiet kann auf ca. 5,6 ha geschätzt werden (Laut SDB: 1 % der Schutzgebietsfläche). 

Tb ll1Ah IL b . FFH G b" t St t t  rt B h t" a e e n ana - e ensräume 1 m  - e 1e ,. u tga er uc 
Eu-Code Lebensraumtyp 

3150 Natürliche Eutrophe Seen 
6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
9110 Hainsimsen-Buchenwald 
9130 Waldmeister-Buchenwald 
91EO* Auenwälder mit Ainus r:,lutinosa und Fraxinus exce/sior 

Vorkommen im 
Rosensteinpark 
Nein 
Ja 
Nein 
Nein 
Nein 

* Pnontärer Lebensraum en tsprechend Art. 1 Buchstabe d) der FFH-RL (92/43/EWG) 
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Für das FFH-Gebiet liegt noch kein Managementplan vor, so dass die Schutz- und 
Erhaltungsziele für den Lebensraumtyp 6510 „Magere Flachlandmähwiesen" noch nicht detailliert 
und endgültig festgelegt wurden. Von der LUBW wurden für den Lebensraum der mageren 
Flachlandmähwiese nach Anhang I der FFH-RL folgende Erhaltungsziele spezifiziert: 

Erhalt extensiv genutzter, blüten- und artenreicher Mähwiesen unterschiedlicher . 
Ausprägung, insbesondere durch traditionelle und regelmäßige zweischürige Mahd mit 
Abräumen, ohne Düngung oder maximal mit Erhaltungsdüngung. 
Erhalt von gehölzfreien, artenreichen Beständen der mageren Flachland-Mähwiesen 
ohne Nutzungsänderung, -intensivierung bzw. -aufgabe. 

Im Jahr 2014 wurde durch die Baader Konzept GmbH eine Vegetationskartierung der 
Wiesenflächen in den Bereichen Ehmannstraße und Rosensteinportal durchgeführt, um 
Aussagen über das Vorkommen des FFH-Lebensraumtyps 6510 „Magere Flachland-Mähwiese" 
treffen zu können. Hierbei konnte nur der Wiesenbestand an einem Aufnahmepunkt im Bereich 
der Ehmannstraße der aktuellen Ausprägung als FFH-LRT 6510 „Magere Flachland-Mähwiese" 
eingeordnet werden. 

Aufgrund der räumlichen Entfernung des Vorhabens (Planänderung an der Nec.karbrücke) zu 
dem erfassten Bereich des LRT 6510 von 700 Metern können bau- oder an lagebedingte 
Beeinträchtigungen auf diesen durch das beantragte Vorhaben ausgeschlossen werden. 

Im Standarddatenbogen werden ferner zwei Käfer- und eine Pflanzenart des Anhangs II der FFH
RL genannt. Der Juchtenkäfer stellt gemäß Art. 1 Buchstabe h) FFH-RL eine prioritäre Art dar. 
Weiterhin genießt er als Anhang-IV-Art strengen Schutz. 
Von den genannten Arten des Anhang II FFH-RL kommt einzig der Juchtenkäfer (Osmoderma 
eremita) nachweislich im UG Rosensteinpark vor. Das Vorhandensein des Hirschkäfers, wie auch 
des Grünen Besenmoos, können nach umfangreichen Untersuchungen vor Ort bzw. aufgrund der 
im Rosensteinpark vorherrschenden Habitatbedingungen ausgeschlossen werden (vgl. Tabelle 
2). 

T b II 2 A h II Art . FFH G b . t St tt rt B h t "  a e e n ang - en 1 m  - e 1e „ u tga er uc 
Art Art 
Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
Dicranum viride Grünes Besenmoos 
Lucanus cervus Hirschkäfer 
Osmoderma eremita* Eremit/ Juchtenkäfer . 

• Pnon täre Art en tsprechend Art . 1 Buchstabe h) der FFH-RL (92/43/EWG) 

Vorkommen im 
Rosensteinpark 
Nein 
Nein 
Ja 

Das Grüne Besenmoos (Dicranum viride) konnte im Stadtgebiet von Stuttgart im Jahr 2003 an 
sieben Fundorten in 15 Vorkommen nachgewiesen werden. Die Vorkommen liegen überwiegend 
in mesophilen Eichen-Hainbuchenwäldern und Buchenwäldern, selten auch in Auenwäldern in 
ebener Lage sowie in Hangbereichen (SAUER & PREUß l NG 2003). Sowohl diese Untersuchung, als 
auch frühere Untersuchungen von Sauer (in litt. 26.03.2014) konnten keinen Nachweis der Art im 
Rosensteinpark führen. Die aktuellen Untersuchungen zum FFH-Managementplan (RUDOLPH 
2014) wiesen das Grüne Besenmoos nächstgelegen zum Rosensteinpark lediglich in Hanglagen 
am Frauenkopf nach. Eigene Untersuchungen der Art im Rosensteinpark wurden deshalb sowie 
mangels geeigneter Biotope in diesem Teilgebiet nicht vorgenommen. 

Ein FFH-Managementplan 'liegt für das FFH-Gebiet „Stuttgarter Bucht" bislang nicht vor. Für die 
Art 1084 Eremit, /Juchtenkäfer (Osmoderma eremita) liegen bisher keine vorläufigen Erhaltungs
ziele vor. 

Einziger Bestandteil des FFH-Gebietes, welcher durch das Vorhaben potentiell 
beeinträchtigt werden könnte, ist somit allenfalls die Art Juchtenkäfer (Osmoderma 
eremita). Im folgenden wird eine Wirkungsprognose des Vorhabens auf diese Art 
aufgestellt. 
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Abbildung 1: Teilflächen des zzt. neu geschaffenen FFH-Gebietes „Glem.swald und Stuttgarter Bucht". 
Kartengrundlage: OSM, maßstabsfrei. 
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Abbildung 3: Lage der Juchtenkäfer-Lebensstätte (Baum 265) und des zur Beseitigung vorgesehenen Baumes 
. 264 (rot) zum FFH-Gebiet .Stuttgarter Bucht" (grün schraffierte Fläche). Blau: Lebensstätten des Juchtenkäfers. 
Gelb: Potenzialbäume 1. Ordnung. Maßstabsfrei. 
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3 Beschreibung des Vorhabens und seiner relevanten Wirkfaktoren 

3.1 Beschreibung des Vorhabens 
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Das Großprojekt Stuttgart - Ulm beinhaltet die Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart sowie 
der zuführenden Gleisabschnitte. In diesem Zusammenhang ist die Errichtung einer neuen 
viergleisigen Neckarquerung im Planfeststellungsabschnitt PFA 1.5 vorgesehen. 

Die neue Neckarbrücke liegt etwa 100 m westlich der bestehenden Rosensteinbrücke aus dem 
Jahr 1914 und verbindet den Bahnhof Bad Cannstatt mit dem neuen Stuttgarter Hauptbahnhof 
über den ebenfalls neu zu errichtenden Rosensteintunnel. 
Der Baubereich befindet sich im Planfeststellungsabschnitt 1.5, Strecken 4715 und 4716 von Bad 
Cannstatt nach Stuttgart Hbf und kreuzt den Neckar zwischen dem Bahnhof Bad Cannstatt und 
Rosensteinpark bei km 4.5-49.541 bis 4.2-08. 783. 
Die neue Eisenbahnüberführung über den Neckar (EÜ Neckarbrücke) überquert von Westen 
kommend 
- zwei Gleise der Stuttgarter Straßenbahn SSB (U14) 
- die westliche Zufahrt zur B 10/814 der Neckartalstraße, 
- die in einem neuen Tragbauwerk verlegte Bundesstraße 810, 
- die östliche Abfahrt von der 810 zur Neckartalstraße, 
- den Neckar, geteilt durch die Mittelmole südlich der Schleuse, 
- auf der' Cannstatter Seite die getrennt geführten Richtungsfahrbahnen der Schönestraße 

Die insges�mt ca. 345 m lange Brücke besteht aus zwei Hauptfeldern ·mit Spannweiten von 74 m 
bzw. 77 m über dem Neckar und fünf Randfeldern mit Spannweiten zwischen 27,8 m und 54,5 m. 

Mit dem Planrechtsverfahren werden Änderungen im Bereich der Bauwerksachsen 200 - 800 
außerhalb des FFH-Gebietes „Stuttgarter Bucht" beantragt. 

3.2 Relevante Wirkfaktoren 
Im Rahmen der hier vorliegenden FFH-Vorprüfung werden die bau-, anlage- und 
betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens auf die im UG Rosensteinpark vorkommenden 
Lebensraumtypen nach Anhang I bzw. Arten nach Anhang II der FFH-RL (hier: Juchtenkäfer) 
untersucht. 

Bei der Beschreibung der Vorhabenswirkungen wird v.a. auf das am 8. September 2014 
freigeschaltete Fachinformationssystem zur FFH-Verträglichkeitsprüfung (BfN 2014) und dessen 
Darstellung der Wirkfaktoren zurückgegriffen. Da die Verfasser an der Erstellung der Datenbank 
beteiligt waren, spiegelt sie auch die eigenen fachlichen Einschätzungen wider. 

Baubedingte Wirkungen können sich aus dem Bau der Anlagen inklusive der BE-Flächen 
ergeben. Anlagebedingte Wirkungen können aus dem Flächenverbrauch der geplanten Bauten 
resultieren. Die betriebsbedingten Wirkungen schließlich können sich aus der Nutzung der 
Bauten durch den Bahnbetrieb ergeben. Die daraus abzuleitenden Wirkungen werden 
nachfolgend beschrieben. 

Die für den Bau der Anlagen, die Gegenstand der Planänderung sind, in Anspruch zu 
nehmenden Flächen befinden sich außerhalb des FFH-Gebietes. Eine Beeinträchtigung der 
relevanten Erhaltungsziele durch eine bau- oder anlagebedingte Flächeninanspruchnahme kann 
daher von vorneherein ausgeschlossen werden. 

Folgende Wirkfaktoren könnten - bezogen auf das hier betrachtete Projekt (Planänderung) -
geeignet sein, in das FFH-Gebiet und den Schutzzweck (hier: Juchtenkäfer) hineinzuwirken, und 
sind daher zu prüfen: 

(Bedeutsamkeit nach BfN (2014): 3: regelmäßig relevant - besondere Intensität; 2: regelmäßig 
relevant; 1 : gegebenenfalls relevant): 
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4 Barriere- oder Fallenwirkung/lndividuenverlust 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Mortalität: 1 
Barrierewirkungen sowie lndividuenverluste und Mortalität, die auf bauliche 
Aktivitäten bzw. den Bauprozess eines Vorhabens zurückzuführen sind. Dazu zählen 
auch die lndividuenverluste, die z. B.  im Rahmen der Baufeldfreimachung/ -räumung 
(Vegetationsbeseitigung, Baumfällungen, Bodenabtrag etc.) auftreten .  Andere 
Wirkfaktoren, die ebenfalls mit dem Bauprozess verbunden sind (z. B. F lächen
inanspruchnahme, Stoffeinträge, Störwirkungen), werden unter den jeweil igen. 
Wirkfaktoren subsumiert. 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Mortalität: 2 
Zu den b�triebsbedingten Barrierewirkungen sowie lndividuenverlusten zählen 
insbesondere jene, d ie auf Straßen-, Schienen-, Flug- und Schiffsverkehr 
zurückzuführen sind. Die betriebsbedfngte Tötung von Tieren resultiert regelmäßig z. 
B. aus einer Kollision mit Autos, Zügen oder Flugzeugen . Unter dem Wirkfaktor wird 
auch die (absichtliche oder unabsichtliche) Tötung von Tieren im Rahmen bestimmter 
Formen der Nutzungsausübung (z. B. Landwirtschaft, Fischerei , Jagd) gefasst. Die 
Mortal ität an Windenergiean lagen , Energiefreileitungen und Wasserkraftanlagen wird 
dagegen unter Wirkfaktor 4-2 behandelt. Eine betriebsbedingte Barrierewirkung kann 
dann entstehen, wenn  - insbesondere bei bodengebundenen Arten - z. B.  aufgrund 
hoher Verkehrsdichten oder besonders konfliktträchtiger räumlicher Konstellationen 
das Überqueren von Trassen bzw. der Wechsel zwischen Teilhabitaten eingeschränkt 
oder (meist in Kombination mit anlagebedingten Barrierewirkungen) verhindert wird . 

5 N ichtstoffl iche Einwirkungen 

5-3 Licht: 1 
Unterschiedl ichste - i .  d .  R. technische - Lichtquellen, die Störungen von Tieren und 
deren Verhaltensweisen und/oder Habitatnutzung auslösen können (I rritation, 
Schreckreaktionen, Meidung). Umfasst auch Beeinträchtigungen durch Anlock
wirkung (z. B. Anflug von I nsekten an Lampen oder von Zugvögeln an Leuchttürmen), 
d ie letztendl ich auch eine Verletzung oder Tötung der Tiere (durch Koll ision) zur 
Folge haben können. 

5-5 Mechanische Einwirkung (z.B. Wellenschlag, Tritt): 1 
Jegliche Art von mechanisch-physikalischen Einwirkungen auf lebensraumtypen und 
Habitate von Arten sowie auf Arten selbst, die zu einer Zerstörung der Pflanzendecke, 
Veränderungen der Habitatverhältnisse (auch durch z. B. Verd ichtung des Bodens) 
oder zu einer unmittelbaren Störung von Arten bis hin zur Verletzung oder Abtötung 
von Individuen führen können. Erschütterungen bzw. Vibrationen werden unter 
Wirkfaktor 5-4 gefasst. Luftverwirbelungen, die bei Windenergieanlagen oder im 
Rahmen von Straßen-, Schienen- oder Flugverkehr zu Verletzungen oder Tötungen 
von Tieren führen, werden unter den Wirkfaktoren 4-2 bzw. 4-3 mit umfasst. 
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4 Prognose möglicher Beeinträchtigungen 
Schutzgebietes durch das Vorhaben 
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der Erhaltungsziele des 

4.1 Mögliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels 11Juchtenkäfer" durch das 
Vorhaben 

Von den in Kapitel 3 aufgeführten, für den Juchtenkäfer aufgrund des geplanten Vorhabens 
möglicherweise relevanten Wirkfaktoren werden in der nachfolgenden Tabelle 3 im Detail auf 
eine mögliche Beeinträchtigung des Juchtenkäfers untersucht. Im Ergebnis zeigt sich, dass die 
untersuchten Wirkfaktoren zu keiner Beeinträchtigung des Erhaltungsziels „Juchtenkäfer'' führen. 
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----- -,--.-- -- -- - -· · --·- ---------- ---.-- - ----- . ---- - . . . . - . 1 -- ---· · ... 

Wirkfaktor Beschreibung allg. Vorbelastung im Projekt Plananderi.ma im Bereich der Neckamueruna 
FFH· Teilgebiet Baubedingte Beeinträchtigung An lagebedingte .Beb'iebsbedingte 

Rosensteinpark Beeintrlchtiauna Beeintrlchtiauno 
2: reoelmäßig relevant 
4-3 Betriebsbedinqte Barriere- oder Fallenwirkunci/Mortalität 
Empfindlichkeiten/ • lndividuenverluste v.a. durch Straßenverkehr io Starke Vorbelastung im Nicht relevant Nicht relevant keine Veränderung 
Wirkungen: (Käfer können vom Boden aus nicht auffliegen) Vorhabensgebiet durch 

• Habitatverluste durch Verkehrssicherungs- breite und stark befahrene 
maßnahmen Bundesstraße und SSB 

Linie 

1 :  oeoebenenfalls relevant 
4-1 Bau bedingte Barriere- oder- F alle.nwirkung/Mortalität 
Empfindlichkeiten/ • wie 4-3 1t Vorbelastung durch andere • lndividuenverluste durch überfahren im Nicht relevant • ·  Nicht relevant 
Wirkungen: io ansonsten i.d.R. nur zeitlich beschränkt Bauvorhaben im Baustellenverkehr sind auszuschließen, da 

Stadtgebiet dieser nur außerhalb des FFH-Gebietes 
stattfindet 

5-3 Licht 
Empfindlichkeiten/ io Lichtanflug der Art findet statt • Im Rosensteinpark und • Durch starke Lichtquellen zur Baustellen- • Durch zusätzliche Lichtquellen in der Nicht relevant 
Wirkungen: (Einzelbeobachtungen) umliegenden Stadtgebiet beleuchtung nicht auszuschließen. Nähe von besiedelten Bäumen nicht 

generell wegen zahlreicher • Anflug von Käfern insbesondere in der Nähe auszuschließen. Durch 
Lichtquellen nicht besiedelter Bäumen nicht auszuschließen. Vermeidungsmaßnahme V9 nicht 
auszuschließen. io Relevant allenfalls in Verbindung mit 5-5 relevant und Beeinträchtigung 

• Quantifizierung nicht oder durch erhöhte Gefahr der Prädation. ausgeschlossen. 
möglich. 

• Relevant allenfalls in 
Verbindung mit 5-5 oder 
durch erhöhte Gefahr der 
Prädalion. 

5-5 Mechanische Einwirkunci (z.B. Wellenschlaci, Tritt) 
Empfindlichkeiten/ 1t lndividuenverluste am Boden durch Tritt (Käfer • lndividuenverluste durch • lndividuenverluste durch Tritt im Baustellen- Nicht relevant Nicht relevant 
Wirkungen: können vom Boden aus nicht auffliegen) Tritt sind auf Wegen in den geschehen möglich, jedoch befindet sich der 

Stuttgarter Parkanlagen Baustellenbereich außerhalb des FFH-
beobachtet worden Gebietes. 
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Durch die Wirkfaktoren 4-3; 4-1 und 5-5 ist die Beeinträchtigung des Erhaltungszieles 
,,Juchtenkäfer" ausgeschlossen, d;:i das Bauvorhaben ausschließlich außerhalb · des FFH
Gebietes stattfindet. 

Für das Erhaltungsziel „Juchtenkäfer" im FFH-Gebiet gibt es somit nur den Wirkfaktor Licht, 
welcher möglicherweise zu einer Beeinträchtigung des Erhaltungsziels „Juchtenkäfer'' führen 
könnte. 

Um eine Beeinträchtigung des Juchtenkäfers durch diesen Wirkfaktor sicher ausschließen zu 
können, wird im Bereich des Vorhabens eine insektenfr.eundliche Baustellenbeleuchtung 
vorgegeben. Diese wird im Anhang 4 des LBP als Vermeidungsmaßnahme V9 aufgeführt. 
Somit kann eine Beeinträchtigung des Erhaltungsziels „Juchtenkäfer'' sicher ausgeschlossen 
werden. 

Der zur Beseitigung vorgesehene Baum Nr. 264 (Potenzialbaum 1. Ordnung für den 
Juchtenkäfer) steht in einer Entfernung von ca. 90 Metern zur Grenze des FFH-Gebietes (vgl. 
Abbildung 1 ). Zudem ist der vom Eingriff betroffene Gehölzbestand durch eine abschnittsweise 
10-spurige Straße sowie eine sich daran anschließende Straßenbahnlinie der SSB vom FFH
Gebiet getrennt. Mögliche Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes „Juchtenkäfer'' durch das 
Vorhaben (insbesondere durch Fällung von Baum Nr. 264) können aufgrund der räumlichen 
Entfernung des Baumes zum FFH-Gebiet sowie den nicht relevanten Wirkfaktoren 
ausgeschlossen werden. Eine Betroffenheit von Lebensräumen von Arten des Anhangs II der 
FFH-Richtlinie durch das Vorhaben kann ebenfalls ausgeschlossen werden, da keine direkten 
oder indirekten Eingriffe in Habitatbäume des Juchtenkäfers stattfinden. Die Arten Hirschkäfer 
und Grünes Besenmoos weisen im Bereich Rosensteinpark keine Vorkommen auf. 

Mögliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels „Magere Flachlandmähwiesen" durch das 
Vorhaben können, wie vorstehend bereits dargelegt, aufgrund der räumlichen Entfernung zu dem 
FFH-Gebiet und den kartierten Vorkommen des LRT 6510 ausgeschlossen werden. Eine 
Betroffenheit von Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie durch das Vorhaben kann 
daher ausgeschlossen werden. 

5 . Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte 

In der Stadt Stuttgart finden zahlreiche Baumaßnahmen statt, die zum Teil auch in 
Gehölzbestände innerhalb des FFH-Gebietes eingreifen. Deren Wirkung auf die Erhaltungsziele 
des FFH-Gebietes „Stuttgarter Bucht" (Teilgebiet Rosensteinpark) wird zurzeit im Rahmen einer 
FFH-Verträglichkeitsprüfung für geplante Eingriffe innerhalb des Rosensteinparks durch den 
Vorhabenträger zusammenfassend untersucht. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass andere Projekte im Stadtgebiet von Stuttgart in der Regel zu 
möglichen Eingriffen in suboptimale Leben·sraumstrukturen des Juchtenkäfers führen 

(insbesondere auf Grund unausgeglichener Altersstrukturen des Stc3dtbäume sowie sehr starker 
Barrierewirkungen der Straßen). Relevante Eingriffe in den Kern-Lebensraum des Juchtenkäfers 

(Rosensteinpark als Teil des FFH-Gebietes sowie anschließende Parkteile) müssen jedoch 
künftig die Auswirkungen des hier beantragten Vorhabens berücksichtigen und in jeweils eigene 
FFH-Verträglichkeitsprüfungen einschließen. 

Das hier untersuchte Vorhaben - der Neubau der EÜ Neckar - liegt außerhalb des Wirkraumes 
des FFH-Gebietes und führt zu keinen Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes. Daher ist die 
Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte an dieser Stelle nicht erforderlich 

(Eisenbahn-Bundesamt 2010). 
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6 Fazit 
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Durch die Beseitigung der Robinie 264 würde ein Potenzialbaum 1. Ordnung verloren gehen. Der 
Verlust dieses Potenzialbaumes hat jedoch keine Beeinträchtigung der Schutzziele des FFH
Gebietes zur Folge. 

Im Fazit der vorgestellten Ergepnisse ist festzustellen, dass das beantragte Vorhaben keine 
Beeinträchtigungen des EU-Flora-Fauna-Habitat-Gebietes „Stuttgarter Bucht" (DE 7220-341) zur 
Folge hat. Die Notwendigkeit zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung ist damit nicht 
gegeben. 
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